Förderungsrichtlinien

für

lehrlingsausbildende Firmen 

1.  Ziel der Förderungsaktion ist die Unterstützung der Feldbacher Wirtschaft bei der Schaffung zusätzlicher Lehrplätze.

2.  Als Förderungswerber kommen Unternehmer (nicht Gebietskörperschaften) mit der Berechtigung zur Lehrlingsausbildung in Betracht, die ihren Firmensitz (Betriebsstätte, Ausbildungsstätte, Filiale) in Feldbach haben.  

3.  Die Förderung besteht in der Gewährung einer Beihilfe für die Aufnahme von zusätzlichen Lehrlingen im ersten Lehrjahr (für den Fall einer Betriebsgründung kann die Aufnahme des/der ersten Lehrlings(e) gefördert werden). „Zusätzlich“ bedeutet, daß die Zahl der Lehrlinge der zu fördernden Firma am jeweiligen Monatsersten höher sein muß als am entsprechenden Monatsersten des Vorjahres. 

4.
Die Beihilfe beträgt € 54,50 monatlich auf die Dauer der Lehrzeit, soweit es sich um einen zusätzlichen Lehrling im Sinne des Punktes 3 handelt.

5.
Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt in Jahresraten im vorhinein. 

6.
Förderungsanträge sind schriftlich (mit dem dafür aufgelegten Antragsformular) frühestens nach Ablauf der Probezeit (ca. 2 Monate) und spätestens 4 Monate nach Einstellung des Lehrlings bei der Stadtgemeinde Feldbach einzubringen. Anzuschließen ist ein protokollierter Lehrvertrag in lesbarer Kopie. 

7.
Die Entscheidung über die Gewährung der Förderung erfolgt durch Beschluß des Stadtrates. 

8.
Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Beschlußfassung auf das vom Förderungswerber bekanntzugebende Konto. 

9. Der Förderungswerber hat sich zu verpflichten, bei vorzeitiger Auflösung des Lehrverhältnisses bzw. bei Nichterfüllung der gegenständlichen Förderungsrichtlinien den gewährten Förderungsbeitrag anteilsmäßig zurückzuzahlen.

10. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Förderungsbeiträge und die Auszahlung erfolgt nach Maßgabe der budgetären Bedeckung. 

11. Die gegenständlichen Förderungsrichtlinien wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 28.09.2000 beschlossen.

